
Stadtratsbeschluss Nr.
der Sitzung vom 

1. Betreff:

2. Beschlussvorschlag:

3. Begründung:

4. Einreicher: Thomas Mathe
Bürgermeister

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Haushaltsjahr

X Einnahmen Ausgaben
Bei Ausgaben: Deckungsvorschlag, wenn Mittel nicht oder nur teilweise
Mittel stehen... zur Verfügung stehen ( Abstimmung mit Kämmerei !!)

zur Verfügung

nicht zur Verfügung

6. Mitwirkende Ämter / Personalrat:

Bauamt keine Einwände siehe Anlage Unterschrift / Datum

Hauptamt X keine Einwände siehe Anlage Unterschrift / Datum

Kämmerei X keine Einwände siehe Anlage Unterschrift / Datum

Andere keine Einwände siehe Anlage Unterschrift / Datum

Personalrat  nicht erforderlich Zustimmung liegt vor Unterschrift / Datum

7. Beteiligung Ausschüsse:

TN ja nein Enth.
Techn. Ausschuss
Verwaltungsausschuss 7 7 0 0
Kulturausschuss

8. Beratungsergebnis des Stadtrates:

TOP
Abg. TN ja nein Enth.
9

Th. Mathe
Bürgermeister

24.01.23 ja

 

 

Zustimmung

 

/ 2023
07.02.23

575001.99999.3361000 2023 ff

Satzung über die Erhebung einer Gästetaxe in der Stadt Stadt Wehlen

Es wird beschlossen, der als Anlage beigefügten Satzung über die Erhebung einer 
Gästetaxe in der Stadt Stadt Welhlen - Gästetaxe-Satzung - ab 01.04.2023 zu zustimmen. 
Alle bisherigen Satzungen über die Erhebung einer Gästetaxe treten außer Kraft.

Aufgrund der Einführung einer Mobilitätskarte, welche den Übernachtungsgästen die 
unentgeltliche Nutzung der Nahverkehrsmittel der Partner der VVO ermöglicht, ist die 
Neufassung der Gästetaxesatzung ab 01.04.2023 erforderlich. 

BeratungsergebnisÄnderungen siehe Anlagebeschlossen wie vorgeschlagen

Betrag [EUR] PSK

nicht erforderlich am
ja / nein

Abstimmungsergebnis



ausgefertigt:       Stadt Wehlen,


